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Stephan Kokew'

Überlegungen zum Prinzip der Schutzverpflichtung

als Bestandteil islamischer Schutzgewährung

1 Einleitung

Die Gesellschaften des Nahen und Mittleren Ostens verftigen über eine lange
Tradition zwischenmenschlicher Schutzgewährung.' Speziell für den Islam,
der in dieser Region ab Mitte des 7. Jahrhunderts zur dominierenden religiö
sen, polit ischen und kulturellen Macht werden sollte , war die Praxis altarab i
seher Schutzgewährung (giwär) von einer nahezu existenziellen Relevanz.
Denn es waren keine Geringeren als Muhammad und seine frühen Gefolgsl eu
te - und damit die ersten Muslime - , die im Zuge der higra von Mekka nach
Medina auf Schutzgewährung durch Dritte angewiesen gewesen waren .

Mit dem Auftreten Muhamrnads und seiner Interaktion in einem multireli
giösen Umfeld wurde die Erteilung von Schutzgewährung auf der Grundlage
religiös-normativer Aussagen (Koran und Hadith) neu formuliert und in Ge
stalt des gimma-Konzepts eine religiös-rechtlich institutionalisierte Erlaubnis
und Koexistenz-Toleranz/ gegenüber bestimmten Gruppen von Nichtmuslimen
begründet. Innerhalb einer religiös, ethnisch und kulturell heterogen verfassten
Gesellschaft, die erst mit den allmählich einsetzenden Konversionen zu einer
islamischen Mehrheitsgesellschaft werden sollte, war die ordnungspolitische Re
gulierung von religiöser Diversität für das unter den ersten Kalifen rasch ent
standene islamische Imperium unerlässlich und mit Blick auf die Integrations
fähigke it dieses Staatsgebildes nicht zuletzt von staatserhaltender Relevanz.

Dieser Umstand mag in einem gewissen Maße auch die Tatsache erklären,
dass die Beschäftigung mit islamischen Konzeptionen von Schutzgewährung
in der islamwissenschaftlichen Forschung eine reiche Literatur hervorgebracht
hat. In jüngerer Zeit ist ein Interesse an islamischen Schutzkonzeptionen aus den

Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Orientalische Philologie und Islam
wissenschaftan der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
Vgl.Turner: Asyl und Konflikt , S.477.
Ich lehne mich hieran dieKonzeptionen von Rainer Forstan. Forst: Toleranz im Kon
flikt, S. 44f.
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Reihen der Geschichtswissenschaft zu beobachten- und auch der vorliegende
Beitrag will einen grundlegenden Aspekt islamischer Schutzgewährung ermit
teln. Dies sei anhand einer Episode aus der frühen arabisch -islamischen Erobe
rungszeit näher verdeutlicht. Sie findet sich in der Chronik Kitäb [utilh al-bul
dän des Ahrnad b. Yahyä b. Gäbir al-Baläduri (gest. 892) und handelt davon,
wie im Zuge der Eroberung Syriens unter dem zweiten Kalifen ' Umar (reg.
634-644) den Bewohnern der ehemals von den Byzantinern beherrschten Stadt
Horns die von den Muslimen eingezogene Kopfsteuer wieder ausg ehändigt wird,
weil diese sich nicht in der Lage sahen, ihrer Funktion als Schutzherren über
die Stadt und deren Einwohner nachzukommen." In der Übers etzung nach Hitt i
heißt es:

When Heraclius massed his troopsagainst the Moslems and the Moslems heardthat
theywere coming to meetat al-Yarmük, the Moslems refunded to the inhabitants of
Hirns the kha rdj they had taken from them saying 'We are too busy tu support and
protectyou. Takecareof yourselves'."

Dass in der hier zitierten Episode die für die unterworfenen Nichtmuslime zu
zahlende Steuer nicht als gizya sondern als !Jaräg bezeichnet wird, ist ein bemer
kenswertes Detail, das in Schutzverträgen gegenüber Nichtmuslimen aus früh
islamischer Zeit bekanntlich nicht unüblich ist." Für die folgenden Ausführun
gen soll es aber die hier beschriebene Handlung an sich sein, die einen wichti
gen Aspekt islamischer Schutzgewährung aufweist: die Einhaltung der vertrag
lich zugesicherten Schutzverpflichtung. Dieser Grundsatz kommt auch in ei
nem bei al-Buhärr (gest. 870) überlieferten Hadith zum Ausdruck, der ebenfalls
dem Kalifen 'Umar zugeschrieben wird. Darin betont dieser, dass die Muslime
diejenigen Nichtmuslime zu schützen hätten, die unter Gottes dimma stünden,
was bedeutet, die Verträge mit ihnen einzuhalten, an ihrer Seite zu kämpfen
und sie nicht übermäßig zu besteuern." Damit wäre auch der Aspekt genannt,
der im Folgenden schwerpunktmäßig im vor- und frühislamischen Kontext
näher erörtert werden soll , nämlich der der Schutzverpflichtungr

4

Vgl. hierzu Engels: Von der arabischen Eroberung zur religiösen und rechtlichen
Inklusion, sowie Oesterle: Muslime im christlichen Asyl.
Ahrnad b. Yahyä b. Gäbir al-Baläduri: Futüb, S.lS7.
Ahmad b. Yahyä b. Gäbir al-Baläduri: Kitab Futuh Al-Buldan, S. 211.
Vgl. hierzu Noth: Quellenkritische Studien, S. 135.
Muhammad b. Ismä'Il al-Buhäri: Sahih, Kap. 174, Hadith Nr. 3052, S. 751.
Yohanan Friedmann hat in treffender Weise ifimma neben ,Vertrag' (treaty) auch
mit ,Verpflichtung' (obligation) übersetzt. Vgl. Friedmann: Dhimma. Zu den mo-



Schutzverpflichtung als Bestandteil islamischer Schutzgewährung 33 1

In der Hoffnung, dass die folgenden Ausführungen für den Jubilar, meinen
ehemaligen Lehrer und Doktorvater, als erhellend empfunden werden mögen,
beginne ich mit der Verortung des Verpflichtungsgedankens im altarabischen
Kontext.

2 Schutzgewährung im altarabisehen Kontext

Folgt man der These, dass islamische Schutzkonzepte wie dimma und am än
die Tradition altarabiseher Schutzgewährung (giwär) fortgeführt haben ," dann
liegt es auf der Hand, sich diese Institution genauer anzusehen. Belege, die ei
ne Rekonstruktion dieser Rechtspraxis erlauben, sind gemeinhin aus der altara
bisehen Dichtung abgeleitet worden, wovon auch die grundlegenden Studien
zu dieser Thematik von Wellhausen, Goldziher, Fraenkel und Heffening zeu
gen.' ? Auf die Parallelen des giwär zum jüdischen Recht ist ebenfalls schon
früh hingewiesen worden, wodurch dessen Einbettung in die Tradition nahöst
lieh-semitischer Schutzgewährungsvorstellungen unterstrichen wurde.11

Als Bestandteil der altarabisehen tribaien Rechtsordnung verlieh der giwär
einer außerhalb eines Stammes befindlichen Person - und zwar Männem wie
auch Frauen 12 - einen anerkannten Rechtsstatus, durch welch en diese nicht
mehr als ,vogelfrei ' und prinzipiell feindlich gesinnt definiert wurde. 13 Es galt
der Grundsatz, dass jedes Mitglied eines Stammes berechtigt war Schutz zu er
teilen und der gesamte Stamm an diese Verpflichtung gebunden war. 14

Die Gründe, die für die Etablierung eines Schutzverhältnisses als legitim
angesehen wurden, müssen hierbei vielfältig gewesen sein. So nennt Arafat
Madi Shoukri den Ausstoß eines Stammesmitglieds aus dessen Stammesge
meinschaft als ein Hauptanliegen für das Ersuchen um den giwär. 15 Ebenso
muss eine persönliche humanitäre Notlage (z. B. Armut, Hunger) ein legitimer
Grund dafür gewesen sein, um bei einem anderen Stamm um Schutz zu bit-

demen Konnotationen des Begriffs dimma, die auch ,Verantwortlichkeit' , .Ehre' ,
.Ehrlichkeit' und ,Garantie' umfassen, siehe Wehr:Arabisches Wörterbuch, S. 431 f.
Heffening:Das arabische Fremdenrecht, S. 11.

10 Wellhausen: Reste arabischen Heidentums; Fraenkel: Schutzrecht; Goldziher: Mu-
hammedanische Studien, S. 1-39.

11 Heffening: Das arabische Fremdenrecht, S.88.
12 Fraenkel: Schutzrecht, S. 296.
13 Heffening:Das arabische Fremdenrecht, S. 87.
14 Ibid., S. 93.
IS Shoukri: Refugee Status, S. 7.
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ten." Die Erteilung des giwär war zudem für Reisende (Händler etc.) von Be
deutung, da nur so Rechtssicherheit außerhalb eines Stammesverbandes gege
ben war. 17

Zu Stande kommen konnte ein Schutzverhältnis auf verschiedene Weise,
wie etwa durch Berührung eines dem Schutzherrn zugehörigen Gegenstandes
(Sattel, Zeltstrick).18 Das Ausbreiten eines Gewandes über dem Schützling oder
das Abhalten eines geme insamen Mahles zwischen beiden Parteien werden in
der Literatur als Gesten der Bestätigung des Schutzverhäl tnisses vonseiten des
Schutzherrn genannt.'? Das entscheidende Element des Schutzverhältnisses
bildete aber die Verpflichtung des Schutzherrn, seinen Schützling wie ein Mit
glied seiner eigenen Familie zu behandeln.l" ihn "vor jeder Unbill und Krän
kung zu schützen und ihn mit Gut und Blut zu verteid igenv." Diese Zusage
beinhaltete schließlich auch die Konsequenz, dass jeder, der dem Schützling
Schaden zufügte, mit der Vergeltung des Schutzherrn zu rechnen hatte, was
auch das Recht auf Blutrache mit einschloss."

Der Verpflichtungsgedanke wurde zudem unterstrichen, indem das Schutz
verhältnis öffentlich verkündet wurde. Für Leben und Eigentum seines Schütz
lings einzustehen und ihn für die Dauer des Schutzverhältnisses gut zu behan
deln war für den jeweiligen Schutzherrn (entweder dem Einzelnen oder dem
gesamten Stamm) zudem von prestigeträchtiger Bedeutung, da es dessen An
sehen steigerte. Bei einer Nichteinlösung war der Schützling berechtigt, den
Vertragsbruch seines Schutzherrn öffentlich anzumahnen, und ihn, in altarabi
scher Manier, dafür auch zu schmähen. 23

Auch die Zahlung eines Schutzgeldes war im vorislamischen Arabien be
kannt. So weist etwa Fraenkel darauf hin, dass eine materielle Gegenleistung
speziell beim Schutz von Handelskarawanen üblich war. 24 Bei dieser Form der
Schutzgeldzahlung ging es also um eine materielle Aufwandsentschädigung
für einen geleisteten Dienst gegenüber einer zu schützenden Sache, die einen

16 Ibid., S. 8.
17 Watt: Idjära ,
18 Fraenkel: Schutzrecht S. 294; Heffening: Das arabische Fremdenrecht, S. 87.
19 Fraenkel: Schutzrecht, S. 294.
20 Ibid., S.297.
21 Heffening: Das arabische Fremdenrecht , S.87.
22 Fraenkel: Schutzrecht, S.295;Heffening: Das arabische Fremdenrecht, S. 88; Shouk

ri: Refugee Status, S. 13.
23 Fraenkel: Schutzrecht, S. 295; Heffening: Das arabische Fremdenrecht , S.87.
24 Fraenkel: Schutzrecht, S. 296.
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gewissen Wert besaß und von dessen Eigentümer somit auch eine entsprechen
de lukrative Honorierung erwartet werden konnte. Auch hier kann - freilich
neben anderen - ein möglicher altarabischer Vorläufer der späteren islamischen
Kopfsteuer für Nichtmuslime (gizya) ausgemacht werden, nämlich j ener, der
sich in den koranischen Bedeutungen von gazä ' als .Kompensationv" äußert,
d. h. im Sinne einer ,Ausgleichszahlung' der Schutzbefohlenen (ahl ad-dimma)
für den von den Muslimen erteilten Schutz."

3 Schutzverpflichtung als altarabisehe Tugend

Folgt man nun der hier zweifelsohne nur skizzenhaft gehaltenen Rekonstrukti
on altarabischer Rechtspraxis, dann ist es die starke Bindung des Schutzherrn
an seine Schutzzusage, die dem altarabischen Schutzverhältnis eine ethisch
moralische Dimension verlieh. Denn es einzuhalten unterlag dem altarabischen
männlichen Tugendkodex, der murü 'a.27 Wenn wir Go ldziher in seinem be
kannten Aufsatz Muruwwa und Dfn folgen , dann ist es die Empathie des
Schutzherrn gegenüber seinem Schützling, die hier eine Kulmination dieses Tu
gendideals versinnbildlicht, getreu dem Grundsatz:

28 j", j,s .::., •.;. . '~I ~ '.;.j <I..oli:J.::..<:. .j 1,,', .•1· I:',
" . ..rJ..r ,r- . .. . . . ...r1,S'>"'F ,

Wermeinem Schützling' ? Wunden schlägt,
ich fühle selbstdie Wunde;
Mein Eingeweideregtsich,
undes bellen meine Hunde.:"

Goldziher hat mit diesen Versen aus der Ham äsa des Abü Tammäm (gest.
845/46) sehr treffend auf die ethische Dimension der Schutzzusage verwiesen.
Diese bildete bekanntlich nur die eine Seite der murü 'a; die andere repräsen-

25 Hierzu beispielsweise die Suren 28:25 und 53:3L Vgl. Abdel Haieern: Exploring
the Qur'an, S. 45. Für die weiteren Bedeutungensiehe Heck: Poil Tax.

26 Khoury: Toleranz im Islam, S. 172. Dies ist dann auch die klassische muslimische
Rechtsmeinunggewesen. Vgl. Abou EI Fadl: Place ofTolerance, S.21.

27 Goldziher: Muhammedanische Studien, S. 13.
28 Abü Tammäm: Diwiin al-Ham äsa, S.81.
29 Der Schützling wird hier nicht als gär, sondern als maulä bezeichnet.
30 Zitiert nach Ab ü Tammäm Habib b.Aus: Hamäsa, Erstes Buch, S. 119. Goldziher

gibt die Stelle in seinem Aufsatz ,Muruwwa und Din' wie folgt wieder: "Wenn dem
SchutzbefohlenenUnrecht zugefügt wird, so erbebe ich wegen dieses Unrechtes, es
bringt meine Eingeweide in Bewegung und meine Hunde bellen." Vgl. Goldziher:
Muhammedanische Studien , S. 13f.
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tierte die ebenfalls zum männlichen Idealverhalten zählenden brutalen Elemen
te altarabischer Kriegsführung.

Dieser ,profane' Aspekt des Verptlichtungsgedanken, ist, wie wir sehen kön
nen, also ein ethischer. Und es ist nicht von ungefähr, ihn als einen ethischen
Kitt zu verstehen, der die zwischenmenschlichen Beziehungen der Stammesge
meinschaft zur Außenwelt aufrecht hielt. Mit Blick auf die Einhaltung der
Schutzzusage scheint mir die Idee von der Heiligkeit des Schutzes bzw. des
Schutzversprechens fast noch wichtiger zu sein. Dieser ergab sich aus dem
vorislamischen Grundsatz, dass alläh "der Hüter des giiwär" sei." Folgt man
den Ausführungen Mahmoud Ayoubs dann galt dieser sakrale Aspekt des Ver
pflichtungsgedankens für den giwär wie auch für Verträge, die als dimma be
zeichnet wurden." Oder, wie es Wellhausen formuliert hat: ,,Die Religion
sanctioniert die ausdrücklichen und die stillschweigenden Verträge [...]", wes
halb niemand anderes als alläh der Bürge sein könne."

4 Sakralität und Reziprozität des Schutzes

Mit dem Wirken Muhammads wurde der giwär Bestandteil der islamischen
Tradition. Die Termini giwär, gär etc. sind im Koran belegt, wobei deren Be
deutungen hier jedoch variieren. Mal geht es, wie in Sure 33:60,

. ~ . .ID:; '~I~I .-> '· " '1" '" 1;.->"'\ , , b,.l\.~", .' . .lr-'!'t! •.)"-"" , 'F U~.r' J U"'.r !'t!.J'" 'F~ J u~ ,-' r' Q"

,~~l ~~J.J.)~'i

um ein Nachbarschaftsverhältnis, mal, wie in Sure 9:6,

-; 'l.. ~.~~ •• <l ~c .....t..illl ·~..iII ''''i< -- '' ," ;' l.!~'.I0~·l ' ··C ••.,II "hl'I ',u"""'" rJ"r+""! ' .. r-' , r--~.s= ~ ~ ~~ ~ u,J

und Sure 23:88,

,0~ ps. 01 4c. .J~ 'i j ~ JA j ~.r- ~ ..:..ft. ~~ 0" c:ß

um eine Schutzzusage.l" Auch jene Werte, die für ein Treueverhältnis unab
dingbar sind, wie Großmut (karam), AufrichtigkeitfVertrauenswürdigkeit/Inte
grität isidq), Loyalität (wafii) und Gerechtigkeit ( 'ad!), haben aufgrund ihres ho-

31 Wellhausen: Reste arabischen Heidentums, S.223. Heffening: Das arabische
Fremdenrecht, S. 89.

32 .Yet even before Islam, Arab society regarded bonds ofdhimmah as sacred." Vgl.
MahmoudAyoub: Dhimmah.

33 Wellhausen: Reste arabischen Heidentums, S. 223.
34 Vgl. BadawilHaleem: Arabic-English Dictionary,S.181f.
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hen Stellenwerts im altarabischen Geistesleben Eingang in den Koran gefun
den."

Dass der Glaube an die Heiligkeit des Schutzes auch zu Lebzeiten Muham
mads weiter bestanden haben muss , ist mit Verweis auf die Verwendung der
Formeln dimmat alläh, giwar all äh etc. in den Schreiben Muharnmads an die
arabischen Stämme belegt worden" In der berühmten Gemeindeordnung von
Medina, die von Muhammad 622 initiiert worden sein soll , wird ebenfalls klar
gestellt, dass sich die neu entstandene Schutzgemeinschaft, die umma, unter
dem Schutz Gottes befindet (§ 15).37 Gleichzeitig ist es kein Geringerer als Gott
selbst, der hier als Wächter über das Abkommen erscheint (§ 42 und § 47).38
Eine Neuerung gegen über dem vorislamischen Verständnis besteht darin, dass
der Gemeindeordnung zufolge nun die Schutzgewähr des Geringsten alle ande
ren Mitglieder der umma in die Pflicht nimmt (§ 15). Es ist jetzt also die umma
und nicht mehr der Stamm selbst, in deren Schutz sich der Schützling begibt.
Dieser ist weiterhin gleichberechtigt "so lange er nicht schädigt noch trügt"
(§ 40) .39 Die Grenzen der Schutzgewährung sind hier also damit gesetzt, dass
sich der Schützling nicht gegen seinen Schutzherrn stellen und ihm keinen
Schaden zufilgen darf. Die Loyalität ist auch hier reziprok. Die gegenseitige
Einhaltung der Bestimmungen des Schutzverhältnisses ist weiterhin der Garant
für dessen Wirksamkeit.

Dieser Grundsatz, dass beide Parteien an die Bestimmungen des Schutzver
hältnisses gebunden sind, und es bei Nichteinhaltung vonseiten des einen
durch den anderen aufgekündigt werden darf, kommt schließlich anha nd der
Gleichsetzung von gimma mit ,Vertrag' Cahd) zum Ausdruck. ' ? In der Bedeu
tung eines reziprok einzuhaltenden Schutzvertragverhältnisses taucht dimma
dann auch im Koran in Sure 9:8 auf, wo auf die Vertragsbrüchigkeit der heid
nischen Polytheisten gegen über den Muslimen angespielt wird . Hier ist es der
Grundsatz der Reziprozität, der im vorangegangenen Vers (Sure 9:7) erläutert

35 Tamer: Ist Gewalt eine Tugend.
36 Heffening: Das arabis che Fremdenrecht , S. 10.
37 Wellhausen: Skizzen und Vorarbeiten, S.69. Für die arabische Version siehe Ibn Is

häq: Leben Muhammed's, S. 342 f.
38 Wellhausen: Skizzen und Vorarbeiten , S. 72; Ibn Ishäq: Leben Muham med's, S.343.
39 Wellhausen: Skizzen und Vorarbeit en, S. 72; Ibn Ishäq: Leben Muhammed's, S. 342.

Dieser Grundsatz findet sich auch in der Zwölferschia wieder. Vgl. Muhammad Ibn
Ya'qüb al-Kulaini: U$ülal-Käfi2, Kap.307, HadithNr. 2, S. 370.

40 Heffening: Das arabische Fremdenrecht , S. 19.
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wird und in den darauffolgenden Versen die Bekämpfung der Polytheisten als
Folge des Vertragsbruches rechtfertigt (Sure 9:12):

Wie sollten denn die BeigeseIler einen Bund mit Gott und seinem
Gesandten haben -
mit Ausnahme derjenigen , mit denen ihr bei der heiligen Anbetungsstätte
einen Bund geschlossen habt.
Was sie euch gegenüber eingehalten haben,
das haltet auch ihr ihnen gegenüber ein!
Siehe, Gott liebt die Gottesfürcht igen.
Wie? Und wenn sie über euch siegen
und weder Vertrag noch Schutzverh ältnis" euch gegenüber beachten?
Sie stellen euch mit ihrer Rede zufrieden ,
doch ihre Herzen lehnen ab.
Die meisten von ihnen sind ruchlos.
Sie verkaufen die Zeichen Gottes um geringen Preis
und hielten von seinem Wege ab.
Wie schlimm ist, was sie immer wiedertaten!
Sie achten einem Gläubigen gegen über weder Vertrag noch
Schutzverhältnis.
Sie sind es, die Übertretungen begehen.
Doch wenn sie sich bekehren, das Gebet verrichten
und die Armensteuer geben, dann sind sie eure Brüder in der Religion.
Wir legen die Zeichen [für] Menschen aus, die Wissen haben.
Doch wenn sie , nachdem sie einem Bund geschlossen haben, ihre Eide brechen
Und eure Religion angreifen.
dann bekämpft die Anführer des Unglaubens!
Siehe, für sie gelten keine Eide.
Vielleicht lassen sie ja ab.~2

Die in diesen Versen zum Ausdruck kommende Reziprozität der Vertragsein
haltung ist, wie bereits erwähnt, das Argument schlechthin, womit die musli
mische Position an dieser Stelle ihren militanten Umgang mit den Polytheisten
rechtfertigt. Der Unglaube der musrikiin reicht hier, wie es scheint, als Grund
nicht aus; es bedarf vielmehr einer für die Adressatenschaft des Korans nach
vollziehbaren Argumentationsweise, aus der das Vorgehen der Muslime als ein
gerechtes Handeln ersichtlich wird.

Der Grundsatz der Reziprozität des Schutzverhältnisses spiegelt sich schließ
lich auch in der eingangs erwähnten Homser Episode in al-Baläduris Futüh

41 Arab. .wa-Iii dimmatan".
42 Sure 9:7-12; Bobzin: Koran.
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wieder. Ist es in Sure 9:8 der Vert ragsbruch der Polytheisten , den die muslimi
sehe Seite mit Vergeltung erwidert, wird in der Homser Episode die Rückgabe
der gizya-Zahlungen mit der absehbaren Unerfüllbarkeit der Schutzpflicht be
gründet. Der Aspekt der Heiligkeit des Schutzes mag bei diesem Ereigni s aus
der frühislamischen Zeit noch eine Rolle gespielt haben. Erst mit der Entste
hung des islamischen Rechts (fiqh) ist er, wie es scheint, vollkommen aus der
Rechtstheorie verschwunden.f

Was die Konsequenzen der Nichteinhaltung der Schutzzusage betrifft, fin
det sich hierzu eine interessante Darstellung im Usiil al-Kiifi des schiitischen
Hadithgelehrten Muhammad b. Yaqüb al-Kulaini (gest. 940/41). Der Sakral i
tätsaspekt taucht hier zusammen mit dem Reziprozitätsgrundsatz auf, wenn es
heißt , dass die Polytheisten die Macht über die Muslime übernehmen würden,
wenn der gimma-Vertrag annulliert würde." Wie Ayoub treffend bemerkt hat,
gehe es bei dieser Auffassung von dimma also um ein Prinzip, das von den
Muslimen unbedingt einzuhalten sei, damit die gottgewollte Ordnung der Welt
weiter bestehen bleibt."

5 Asymmetrien

Die Machtkonsolidierung Muhammads in Medina markiert den Beginn der po
litischen und militärischen Vormachtstellung der frühen muslimischen Ge
meinschaft und der Expansion des Islams in entfernter gelegene Gebiete auf
der Arabischen Halbinsel. Die Religionsgemeinschaften, die jetzt den gimma
Status zuerkannt bekamen, galten als .Unterworfene' . Der gimma-Status äußerte
sich jetzt darin, dass er gegenüber nichtpolytheistischen Gemeinschaften - zu
nächst nur Juden, Christen und Zarathustrier - eine Sicherheitszusage von Leib
und Leben vonseiten der Muslime gewährte, die die Beibehaltung des religiö
sen Bekenntnisses mit einschloss. Muhamrnad gewährte ihn 628 den Juden
von Haibar nach deren Kapitulation, wobei eine hohe Naturalienabgabe von
landwirtschaftlichen Erträgen als Gegenleistung für die Sicherheitszusage
diente." Der gimma-Status offenbarte in Haibar bereits jene Aspekte, die den
späteren Umgang mit nichtpolytheistischen Nichtmuslimen prägen sollten: Si
cherheit von Leib und Leben sowie Gewährung von Kultfreiheit gegen Ent-

43 Vgl. hierzu Heffening: Das arabische Fremdenrecht, S. 10 f.
44 Muhamrnad b. Ya 'qüb al-Kulaini: U$ülal-Kiifi 1, Kap. 197, Hadith Nr.3, S. 247.
45 Mahmoud Ayoub : Dhimmah, S. 176.
46 Ahmad b. Yahyä b. Gäbir al-Balädurl : Fut üh;S.33.
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richtung von Abgaben und Verbot der Auflehnung gegen die muslimische
Vorherrschaft, das Ganze basierend auf dem Grundsatz der Ungleichstellung
zwischen Muslimen und Schutzbefohlenen. Schutzherr und Schützling standen
fortan in einem asymmetrischen Verhältn is von Siege r und Besiegtem.

Der {/imma- Status umfass te neben der Zusage der Beibehaltung der eige
nen Religion sowie des Schutzes von Leben und Eigentum auch die Gewäh
rung religiöser Selbstverwaltung, zu der auch eine eigene Gerichtsbarkeit zähl
te. Als Gegenleistung mussten alle männlichen Mitglieder unter den Schutzbe
fohlenen die gizya-Kopfsteuer an die muslimische Obrigkeit entrichten. In ei
ner der frühesten theoretischen Abhandlungen über die gizya, dem ,Buch der
Steuern' (Kitäb al-baräg) des Bagdader Oberrichters Abü Yüsuf (gest. 798)
aus dem 8. Jahrhundert, gelten neben Frauen und Kindern auch Geisteskranke,
Arme, Gre ise und Mönche als von der Zahlung der gizya ausgenommen."

Das dimma -Schutzverhältnis basierte, wie gesehen, auf dem asymmetri
schen Grundsa tz von Herrschenden (Muslime) und Beherrs chten (Nichtmusli
me). Die gizya wurde dabei mal als reiner Tribut, mal als Ausgleichszahlung für
den (theor etischen) Ausschluss der Schutzbefoh lenen aus dem Militärdienst
gewertet." Aus Sure 9:29 wurde deren Zahlung gar mit dem Aspekt der Ernie
drigung verbunden:

, '.11 ' -• • 1, ' J ' ~tu:, y . :.j , .. ;on. , . l.4 ' , .. ' y ' .YI •.11.J y ' .on.,,' , " y , ..111 !:i\i
~ ~ """' 0 :1. U ."....,.,., J Y"'.J J rY" UY'.)"'-i J ~ r-J:!', J . , U~j; ~ .J':

-; , . t;.., ~ . ii . ' ~ " 'I \ I . ' , '. wt:iSll ' ~ j
.UJ Yi' , 'J . ' t.F- .~ .J""'Y <S""' . . .>'J

Kämpft gegen die, die nicht an Gott glauben und auch nicht an den Jüngsten Tag,
die das, was Gott und sein Gesandter verboten haben, nicht verbieten und die nicht
der Religion der Wahrheit angehören- unter den Buchbesitzern -, bis sie erniedrigt
den Tribut aus der Hand entrichten.

Nicht zuletzt hat dieser Vers manchen muslimischen Gelehrten über Jahrhun
derte hinweg als eine scheinbar nie versiegende Legitimationsquelle gedient,
die gizya in erster Linie als eine bloße Strafzahlung aufzufassen .i? Zudem ver
mochten auf Abgrenzung und Diskriminierung abzielende Regelungen, wie sie
die berühmten ,Bestimmungen des 'Umar' (as-surot al- 'umariya)50 in ihren ver
schiedenen Variationen durch die islamische Geschichte hindurch repräsentie-

47 Abu Yüsuf'Ya'q üb b. Ibrähim: Livre de l 'tmpot, S. 188.
48 Für Ausnahmen vgl. Khoury: Toleranz, S. 166.
49 Vgl. Brunner: .Kein Zwang in der Religion".
50 Noth: Abgrenzungsproblerne. Zur Kritik an der Authentizität der .Bestimmungen'

siehe Cohen: Whatwas the Pact of 'Umar.
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ren" , ein nach außen hin sichtbares Zeichen islamischer Vorherrschaft zu set
zen. Darin werden neben den privat- und ritualrechtlichen Garantien für dim
mis, u. a. bestimmte Kleidungsvorschriften erwähnt, durch die sich die Schutz
befohlenen von den Muslimen nach außen hin unte rscheiden sollen, wie etwa
durch das Tragen spezieller Abzeichen an ihrer Kleidung. Ferner wird dimmi
in dem Gesetzeswerk verboten auf Pferden zu reiten , Waffen zu tragen, Kriegs
gefangene der Muslime käuflich zu erwerben sowie zu missionieren.52

Albrecht Noth hat sich, neben anderen, eingehend mit den ,Bestimmungen
des 'Umars' befasst. Seine These, das Abkommen in seinem frühislamischen
Kontext zu verstehen und damit eher im Sinne von ,Abgrenzung' denn als In
diz filr eine gezielte ,Diskriminierung' zu deuten, hat der Forschung zur Min
derheitenpolitik im Islam wertvolle Ansehübe gegeben. Noth zufolge würden
die meisten der in dem 'Umar-Abkommen genannten Bestimmungen in erste r
Linie auf ein Wohlbefinden der Muslime abzielen und eine abgrenzende Un
terscheidung im Sinne einer "scharfen Trennung der Lebenssphären'<" von
Muslimen und Schutzbefohlenen anstreben. Entscheidend für die Tragweite
dieser These ist dabei die Tatsache, dass die Muslime in den von ihnen erober
ten Territorien über lange Zeit eine Minderheit innerhalb der dort vorgefunde
nen Gesellschaften repräsentierten. Erst später änderte sich das Verhältnis zu
gunsten der Muslime. In diesem Sinne ließen sich auch das Reitverbot und das
Verbot des Waffentragens als Ausdruck einer politisch kalkulierten Vorsichts
maßnahme vonseiten der Muslime deuten. Die nichtmuslimische Mehrheit, so
die Schlussfolgerung Noths, sollte in ihren Handlungen eingeschränkt werden,
und zwar zum Schutz der muslimischen Minderheit" Die Toleranz endete
dort , wo die Unterworfenen sich widersetzten oder sich die Besiegten mit den
Siegern zu vermischen drohten.

6 Schluss

Die pragmatische Dynamik des gimma-Konzepts kam bei der Erteilung von grund
legenden Rechten gegenüber Schutzbefohlenen ebenso zum Ausdruck wie bei
der Ausweitung des Schutzstatus auf Personen, die nicht als ahl al-kit äb klassifi-

5 1 Zu den unterschiedlichen Varianten siehe Khoury: Toleranz, S. 81-85. Für schiiti
sche Rezeptionender ,Bestimmungen' sieheKokew: Annäherung an Toleranz, S.66,
und Scheiner: Al-Häkirn.

52 Noth: Abgrenzungsprobleme. S. 291-293.
53 Ibid., S. 307.
54 Ibid., S. 301.



340 Stephan Kokew

ziert worden waren . Formal betrachtet handelt es sich dabei, um noch einmal
Heffening zu bemühen, um eine Weiterfiihrung des aus vorislamischer Zeit
stammenden giwär. Jedoch hat sich das seit dem 8. Jahrhundert entwickelnde
islamische Recht der sakralen Dimension von dimma. wie es scheint, entledigt.
Geblieben ist der ,profane' Verpflichtungsgedanke, dessen monetäre Kompo
nente, womöglich neben persischen und byzantinischen Vorbildern", ein alt
arabischer Vorläufer der gizya sein könnte.

Es sei abschließend auf eine Episode aus dem berühmten Reisebericht des
Adam Olearius (1603-1671) verwiesen, die den asymmetrischen .Schutz-ge
gen-Geldzahlung'-Aspekt des dimma-Status aus der zeitgenössischen Wahr
nehmung eines Außenstehenden verdeutlicht. Olearius war ein Mitglied der Han
deisexpedition der schleswig-holsteinischen Gesandtschaft, die Mitte des
17. Jahrhunderts über Russland an den Hof des persischen Safawidenschahs
nach Isfahan reiste. In seinem Reisebericht erwähnt er die Begebenheit - nach
seinen eigenen Angaben im Jahr 163756 - , wie in der aserbaidschanischen Ort
schaft Schamachie (SammäIJi) die dortigen armenischen Christen während des
Epiphanienfestes bei ihrer Prozession zu einem nahegelegenen Fluss "von vie
len persischen Soldaten" des dortigen Lokalherrschers (Khan) eskortiert wer
den, "damit sie nicht etwa von dem losen Gesindel der Muslimanen oder Ma
humedisten belästigt und beschimpft würden.v'" Olearius berichtet in seiner
Darstellung, wie die anwesenden Muslime der Stadt diesen Akt der öffentli
chen Religionsausübung, das Eintauchen des Kreuzes ins Wasser, in spötti
scher Weise abwerten, da "die Perser von solchen Prozessionen und Handlun
gen nicht mehr als von ihrem Gaukelspiel, welches sie dabei übten", halten
würden .58 Der Khan, der dem Ritual persönlich beiwohnt , erscheint in Oleari
us' Darstellung als ein muslimischer Herrscher, den das rituelle Treiben der
Andersgläubigen amüsiert und der es sich nicht nehmen lässt, sich darüber lä
cherlich zu machen. Olearius erklärt dieses Verhalten mit der Feststellung,
dass die Armenier in den Augen der Muslime nur geduldet seien und für diese
lediglich das wären, "was Simson den Philistern bei ihrem Bankett sein sollte;
unangesehen, [...]."59

Olearius' Darstellung ist nicht nur an dieser Stelle subjektiv und deshalb
mit der notwendigen Vorsicht zu betrachten, denn seine Sicht auf den Islam ist

55 Moreen: Jezya.
56 Olearius: Vom Kaspischen Meer,S.51.
57 Ibid., S.52.
58 Ibid., S. 53.
59 Ibid.



Schutzverpflichtung als Bestandteil islamischer Schutzgewährung 341

von Vorbehalten gepr ägt.'" In den Augen des Europäers Olearius, dessen deut
sche Heimat sich zu dieser Zeit in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges be
fand, mutete es mit Sicherheit überraschend an, dass trotz der vermeintlich
schlechten Aufnahme dieses christlichen Rituals bei zumindest einem Teil der
muslimischen Bevölkerung die nichtmuslimische Gemeinschaft von der staat
lichen Autorität Schutz für die Ausübung ihres Kultes bekam. Olearius erklärt
dieses Phänomen letzten Endes mit Verweis auf die hohe Geldzahlung, die die
Armenier für diesen Schutz aufzubringen hätten, indem er resümierend konsta
tiert, "daß dem Khan, damit er den Armeniern solches Fest zulasse und mit sei
ner Gegenwart guten Schutz leite , jedesmal tausend Taler von der Kirche ver
ehrt werdenv."'

60 Vgl. Tafazoli: Islambild in der deutschen Literatur.
61 Olearius: Vom KaspischenMeer, S. 53.
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